
Rheinstrasse-Abstimmung im Baselbiet
Zuerst ein rechtsgültiger Konsens – jetzt Grabenkämpfe

Wie viel Strasse
darf es denn
nun sein?
Basar-Stimmung rund um die Rheinstrasse von der
Hülftenschanz nach Liestal: Im Raum stehen vier Vari-
anten, über zwei wird am 27. November abgestimmt.

ürden sich alle an
die ursprünglich
vereinbarten
Spielregeln hal-
ten, gäbe es am
27. November kei-
ne Abstimmung

zur Rheinstrasse. Denn die Spielregeln
lauteten: Zwischen Pratteln und Liestal
wird die neue Umfahrungsstrasse J 2 –
heute heisst sie A 22 – gebaut, im Gegen-
zug wird nach deren Eröffnung die Rhein-
strasse auf zwei Spuren zurückgebaut.
Das stand 1995 in den Abstimmungserläu-
terungen des Kantons, als es an der Urne
um den Baukredit für die A 22 ging (61
Prozent Ja-Stimmen-Anteil); das war Be-
standteil des rechtskräftigen Bauprojekts
von 2002; und das stand 2006 erneut im
Abstimmungsbüchlein, als das Volk über
das Gesetz über «den unverzüglichen
Bau» der A 22 abstimmte (76,5 Prozent Ja-
Stimmen-Anteil).

Als dann im Dezember 2013 die A 22 fei-
erlich eröffnet wurde, war der Konsens
um den Rückbau der Rheinstrasse auf
zwei Fahrspuren à 3,5 Meter, zwei Trot-
toirs und einer einseitigen Rabatte mit
Baumallee bereits Geschichte. Die Bau-
und Umweltschutzdirektion (BUD) hatte
mittlerweile ein «ertüchtigtes Projekt» ins
Rennen gebracht: Zusätzlich zu den bei-
den Fahrspuren und Trottoirs sollte es ei-
ne zwei Meter breite Mittelzone für Links-
abbieger und strassenüberquerende Fuss-
gänger geben. Dies auf Kosten der Baum-
allee, die auf einige Einzelbäume zusam-
menschmolz. Doch der zweistufige
Begleitprozess mit Gemeinden, Polizei,
Busbetreibern und später auch Anwoh-
nern, Unternehmern und Verbänden
führte zu keinem Konsens. Als der Kanton
2014 das Projekt für den ersten Strecken-
abschnitt zwischen Hülftenschanz und
Wölfer gemäss «ertüchtigtem Projekt» auf-
legte, hagelte es Einsprachen, die derzeit
vor dem Kantonsgericht sistiert sind.

Ein Novum für die Schweiz
Grund für die Sistierung: Ein Komitee

aus Gewerbetreibenden hat die Initiative
«Sicherung der Verkehrskapazität auf der
Rheinstrasse Pratteln-Liestal» eingereicht.
Und diese Initiative fordert eine dreispuri-
ge Rheinstrasse, wobei der Mittelstreifen
bei einer Sperrung des A 22-Tunnels in-
nerhalb von Minuten zur Umfahrung der
eigentlichen Umfahrungsstrasse zur Ver-
fügung stehen muss, um grössere Staus zu
vermeiden. Welcher Sicherheitsstandard
nötig ist, um diese Forderung erfüllen zu
können, da gehen die Meinungen zwi-

W
schen Initiativkomitee und Kanton ausein-
ander. Was nicht weiter erstaunt, da ein
solcher multifunktionaler Mittelstreifen
zumindest in der Schweiz ein Novum wä-
re. Denn je nach Situation müsste der
Streifen vom Verkehr in Richtung Pratteln
oder umgekehrt in Richtung Liestal be-
fahrbar sein.

Dafür brauche es ein Verkehrsleitsys-
tem, versenkbare Poller, je fünf Licht-
signalanlagen an den Knotenpunkten und
bei Fussgängerübergängen, eine Video-
überwachung sowie je eine Einfahrts- und
Ausfahrtsrampe beim Wölfer, um den Ver-
kehr von der A 22 weg- respektive zuzu-
bringen. Das alles koste 20 Millionen
Franken zusätzlich zu jenen 38 Millionen,
die für die Sanierung der Rheinstrasse bei
mehr oder weniger allen vier Varianten
anfallen, sagt die Regierung.

Kostenvoraussagen sind Lotterie
Sie stellte der Initiative deshalb einen

günstigeren Gegenvorschlag entgegen, der
etwas weiter geht als das «ertüchtigte Pro-
jekt»: Bei einer längeren Tunnelsperrung,
zum Beispiel als Folge eines Brands, soll
die Rheinstrasse dank vorbereiteter Signa-
lisation und demontierbarer Fussgänger-
Inseln innerhalb von zwei bis drei Tagen
auf drei Spuren umgestellt werden kön-
nen. Diese Variante koste nur vier Millio-
nen zusätzlich. Zudem würden sich die
jährlichen Mehrkosten für den Unterhalt
gegenüber dem Rückbau-Projekt auf
80 000 Franken belaufen, während die In-
itiative mit einer halben Million plus pro
Jahr zu Buche schlagen würde. Das Pro-In-
itiative-Komitee unter der Leitung von
Wirtschaftskammer-Direktor und FDP-
Landrat Christoph Buser behauptet aller-
dings, die Initiative koste weit weniger als
20 Millionen, denn der Kanton gehe von
zu hohen Sicherheitsstandards aus.

Wobei Kostenschätzungen von Stras-
senprojekten im Baselbiet sowieso einer
Lotterie gleichkommen. Als Beispiel dafür
dient die A 22: Bei der Abstimmung von
1995 wurde dem Stimmvolk weisgemacht,
die Umfahrungsstrasse koste 248 Millio-
nen Franken. Heute geht man von Kosten
von gegen 500 Millionen aus; die definiti-
ve Abrechnung liegt auch knapp drei Jah-
re nach der Eröffnung noch nicht vor.

Abgestimmt wird nun am 27. November
über die Initiative und den Gegenvor-
schlag. Findet eine der Vorlagen eine Ja-
Mehrheit, ist das ursprüngliche Rückbau-
Projekt vom Tisch. Gibt es ein doppeltes
Nein an der Urne, so kommt entweder
das Rückbauprojekt oder das «ertüchtigte
Projekt» zum Zug. Ein wesentliches Wort
wird dabei das Kantonsgericht oder allen-
falls das Bundesgericht mitreden.

VON ANDREAS HIRSBRUNNER

Die vier im Raum stehenden
Varianten zur Rheinstrasse
spalten die Baselbieter Politik.
Das rot-grüne Lager empfiehlt
zwar für den Urnengang vom
27. November geschlossen
ein doppeltes Nein zu Initiati-
ve und Gegenvorschlag. Ob
aber alternativ der Rückbau
der Rheinstrasse, wie ihn das
rechtskräftige Bauprojekt vor-
sieht, oder das «ertüchtigte
Projekt» Vorrang haben soll,
da sind sich bei SP und Grü-
nen längst nicht alle einig. Für
ein doppeltes Nein stehen
auch EVP und Grünliberale
ein. Die CVP lehnt die Initiati-
ve ebenfalls ab, sagt aber Ja
zum Gegenvorschlag, genau
gleich auch die Exekutiven
der beiden Standortgemein-
den Frenkendorf und Füllins-
dorf. Das rechtsbürgerliche
Lager sagt zweimal Ja, wobei
die FDP bei der Stichfrage
den Gegenvorschlag und die
SVP die Initiative vorzieht.
Letztere weicht damit am
stärksten vom zweimaligen
Volksentscheid ab, obwohl
sie nach andern Urnengän-
gen auf die buchstabenge-
treue Umsetzung pocht.
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PAROLEN

Weder Linke noch
Rechte einig

Versprochen sei versprochen: Die Juso setzten sich kürzlich an die Rheinstrasse
und forderten mit ihrer Aktion das Rückbauprojekt ein. ZVG
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Klar war, dass die heute 19-jährige Frau
im April 2015 die Bombenattrappe in
ihrer Umhängetasche zum Basler Thea-
terplatz transportiert hatte. Gebastelt
und in die Tasche gesteckt hatte die At-
trappe jedoch ihr damals 16-jähriger
Freund. «Die Idee stammte von ihm,
und zwar von ihm alleine. Sie wusste
davon nichts», resümierte Strafge-
richtspräsident Roland Strauss.

Insbesondere wusste sie auch nicht,
was er mit dem kleinen Koffer anfangen
wollte. Der 16-Jährige hatte wiederholt
betont, er habe spontan entschieden,
die Attrappe auf dem
Theaterplatz zu depo-
nieren. Als die «Bom-
be» dann beim Tingue-
ly-Brunnen platziert
war, habe sie sich klar
gegen die Aktion ausge-
sprochen, er war dar-
aufhin eingeschnappt.
Damit sei sie strafrecht-
lich nicht zu Verant-
wortung zu ziehen, obwohl sie nicht die
Polizei benachrichtigt hatte: Eine Unter-
lassung ist nur in sehr eng definierten
Fällen strafbar. Strauss betonte, sie habe
nichts aktiv dazu beigetragen, dass die
Polizei alarmiert und der Platz stunden-
lang gesperrt wurde. Einen Schuld-
spruch gab es wegen der Störung der

Glaubens- und Kultusfreiheit: Die Frau
hatte widerwillig mit dem Mobiltelefon
gefilmt, wie er einen Koran verbrannte.
Sie habe damit rechnen müssen, dass
er das Video hinterher veröffentlicht,
meinte Strauss. Allerdings sei die Hand-
lung bereits ohne Einbezug der Öffent-
lichkeit strafbar.

Kein Augenkontakt mit Ex-Freund
Das Gericht sprach eine bedingte

Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu 20
Franken aus. Wegen der Freisprüche in
den Hauptpunkten muss sie von den
Verfahrenskosten von über 50 000
Franken lediglich 1200 Franken über-
nehmen. Der Gerichtspräsident beton-
te, sie sei zum Tatzeitpunkt erst knapp
18 Jahre alt gewesen und habe nur wi-
derwillig mitgewirkt, dies führte zu ei-
ner deutlichen Strafminderung.

Die 19-Jährige aus Deutschland reichte
ein Attest in Bezug auf psychische Pro-
bleme ein, demnächst möchte sie sich
stationär behandeln lassen. Ihren dama-
ligen Freund habe sie über Facebook
kennen gelernt, trotz seiner Lügen habe

er ihr imponiert und sie
sei von ihm abhängig
gewesen.
Auch der bereits vom
Jugendgericht bestrafte
Haupttäter wurde ges-
tern vom Gericht be-
fragt. Sowohl er wie
auch seine Ex-Freundin
vermieden dabei jeden
Augenkontakt. Er bestä-

tigte seine früheren Aussagen, antwor-
tete allerdings extrem einsilbig und
wirkte stark angeschlagen. Welche Kos-
ten ihm auferlegt worden sind, ist nicht
bekannt, ebenso wenig, ob er noch in
Behandlung ist. Seine Verurteilung ist
rechtskräftig, die Frau kann ihren Fall
noch weiterziehen.

Strafgericht Die Verantwor-
tung für die Bombenattrappe
am Theaterplatz vom April
2015 bleibt beim damals 16-jäh-
rigen Bastler: Seine Ex-Freun-
din wird in allen Hauptankla-
gepunkten freigesprochen.

VON PATRICK RUDIN

Freigesprochen:
Freundin wusste
nichts von Bombe

«Die Idee stammte
von ihm, und zwar
von ihm alleine.
Sie wusste davon
nichts.»
Roland Strauss
Strafgerichtspräsident

SEVOGELSTRASSE
Gericht weist Rekurs
zur Tempo-30-Zone ab
Im Sommer 2015 publizierte der Kanton
die Einführung einer Tempo-30-Zone in
der Sevogelstrasse. Dagegen wehrte
sich der Automobil Club beider Basel
(ACS) und der Touring Club Schweiz
(TCS). Das Basler Appellationsgericht
hat den Rekurs jedoch abgewiesen. Es
ist nicht bekannt ob ACS oder TCS den
Entscheid weiter ans Bundesgericht
ziehen werden. Der Kanton argumen-
tiert, dass durch die Einführung von
Tempo 30 die Verkehrssicherheit er-
höht und der Lärm reduziert wird. (BZ)

SOLITUDE-PARK
Kanton bewilligt 290 000
Franken für Promenade
Die Solitude-Promenade verfügt über
enge räumliche Verhältnisse, die immer

wieder zu Behinderungen zwischen
Passanten und Velofahrern führen. Dies
kann jedoch durch einen Ausbau ver-
bessert werden. Aus diesem Grund be-
willigt der Regierungsrat 290 000 Fran-
ken für die Durchführung einer Testpla-
nung zur Aufwertung und Umgestal-
tung der Solitudepromenade. (BZ)

SWISSLOS-FONDS
Vermittlungsprojekte
werden weiter finanziert
Der Regierungsrat bewilligt die befriste-
te Weiterführung von Swisslos-Fonds-
Mitteln für institutionelle Vermittlungs-
projekte der Basler Kulturinstitutionen.
Die Beträge dürfen jedoch maximal in
einer Höhe von 300 000 Franken lie-
gen. So ist es den Kulturinstitutionen
auch weiterhin möglich, Impulsprojekte
über ihren Auftrag hinaus durchzufüh-
ren und so die Teilhabe am kulturellen
Leben zu schaffen. (BZ)

NACHRICHTEN

Um es vorwegzunehmen: Aus der
Rheinstrasse soll keine überrissene,
millionenteure Luxus-
Schnellstrasse werden.
Das ist reine Abstim-
mungspropaganda. Ziel
der Initianten ist viel-
mehr, die Kapazität an
der Rheinstrasse zu erhal-
ten, damit dort im Ereig-
nisfall auf der A 22 – und
nur dann – rasch ein
Mehrzweckstreifen freige-
geben werden kann.
Denn wenn sich im
Schönthaltunnel ein Un-
fall ereignet, versinkt die
Region im Verkehrschaos. Das kostet
Zeit, Geld und Nerven. Darum ist es un-
sinnig, bestehende Infrastruktur zu zer-
stören. Gefragt sind Redundanzen –
Ausweichmöglichkeiten für den Ereig-
nisfall.

Dazu braucht es auf der Rheinstrasse
weder eine Vielzahl von Ampeln mit
Leitsystem noch mehrere Fussgänger-
inseln, automatisierte Systeme mit ver-
senkbaren Pollern und flächendecken-
de Videoüberwachung, wie dies der
Kanton vorschlägt. Es geht einfacher
und günstiger. Das haben sich die Initi-
anten von Amstein + Walthert, einem
renommierten Ingenieur-Dienstleis-
tungsunternehmen, bestätigen lassen.
Innert weniger Tage zeigten sie anhand
von fünf klügeren Varianten auf, wie
die Ziele der Initiative erreicht werden
können. Pikant: Die bevorzugte Varian-
te kostet gleich viel wie ein Rückbau
oder der von der Regierung vorgelegte
Gegenvorschlag (dieser sieht eine Frei-

gabe des Mehrzweckstreifens innert Ta-
gen statt Minuten vor).

Ein Rückbau der Rhein-
strasse würde die heutige
gemischte, absolute
Hauptverkehrsachse zu
einer Quartierstrasse de-
gradieren. Dafür besteht
keinerlei politische Legi-
timation. Hinzu kommt,
dass die Rheinstrasse
nach wie vor intensiv ge-
werblich genutzt wird.
Hier gibt es Jobs und
Lehrstellen. Und die Un-
ternehmen planen gros-

se Investitionen. Dies alles gehört nach
einem Rückbau der Vergangenheit an.
Doch den Gegnern sind überbreite
Trottoirs, vier (!) parallel verlaufende
Velospuren und kunstvoll ausgestaltete
Kreisel offensichtlich wichtiger.

Sie argumentieren wie vor 20 Jahren.
Damals ging man davon aus, die Auto-
mobilisten müssten auf die A 22 ge-
zwungen werden. Deswegen müsse
man die Rheinstrasse künstlich unat-
traktiv machen. Doch laut der damali-
gen und noch immer rechtskräftigen
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
dürften auf der Rheinstrasse heute
beim Anschluss Liestal knapp 14 500
Fahrzeuge pro Tag verkehren. Es sind
aber keine 10 000. Die UVP-Auflagen
sind mehr als erfüllt. Darum ist ein
Rückbau der Rheinstrasse obsolet. So-
wohl der Gegenvorschlag als auch die
Initiative sind nachhaltigere Lösungen.
Deswegen empfehle ich zweimal Ja mit
Stichentscheid Initiative.

«Es braucht im Ereignisfall
Ausweichmöglichkeiten»
Christoph Buser plädiert für ein Ja zu Initiative und Gegenvorschlag
mit Stichentscheid zugunsten der Initiative

Wie weiter mit
der Rheinstrasse?

Wie bitte – entscheidet man die Kosten-
frage neuerdings erst nach der Abstim-
mung? Christoph Buser,
Direktor der Wirtschafts-
kammer, beantwortete
die Frage nach den Kos-
ten der Umsetzung der
Rheinstrasse-Initiative
wie folgt: «Es geht jetzt
um die Variantenfrage.
Die Kostenfrage wird sich
nachher stellen.» So stellt
sich also ein Exponent
der Baselbieter FDP eine
gesunde und kostenbe-
wusste Finanzpolitik vor.

Es kann nicht sein, dass sämtliche
Hemmungen fallen gelassen werden,
wenn die Wirtschaftskammer ein Pro-
jekt durchboxen will. Dieser unkontrol-
lierte Griff in die Staatskasse muss ver-
hindert werden. Wie dies geht, haben
die Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger bereits beim Elba-Luxus-Ausbau ge-
zeigt und die Vorlage abgelehnt. Es ent-
spricht ohnehin einem aktuellen Polit-
witz aus dem Baselbiet, dass die Wirt-
schaftskammer von einem «Luxus-
Rückbau» spricht, den es zu verhindern
gelte – um ihrerseits ein um rund 20
Millionen Franken teureres Projekt zu
unterbreiten. Hat die Wirtschaftskam-
mer den Überblick verloren, in Anbe-
tracht von zig Projektvarianten, die
mittlerweile vorliegen? Rechtskräftiges
Projekt, Ertüchtigungsprojekt, Rhein-
strasse-Initiative, Gegenvorschlag …

Es wäre vielmehr an der Zeit, sich vom
Modus der politischen Dauererregung
bei der Rheinstrasse zu verabschieden.

Wirtschaftskammer-Direktor
Christoph Buser will Staus nach ei-
nem Unfall im Schönthaltunnel
möglichst klein halten und setzt
deshalb auf die teuerste Variante,
die Initiative: Die Rheinstrasse soll
innerhalb von Minuten von einer
zwei- auf eine dreispurige Strasse
umgestellt werden – ein Schweizer
Novum mit schwer abschätzbaren
Kosten. Der Liestaler Stadtpräsi-
dent Lukas Ott zieht Bewährtes mit
tieferer und sichererer Preisetiket-
te vor: Eine Kompromissvariante à
la «ertüchtigtes Projekt», das sich
nicht gross von der kürzlich erneu-
erten Rheinstrasse auf Liestaler
Boden unterscheidet.

DIE DEBATTE

Dies würde kostengünstigere und ra-
schere Lösungen ermöglichen. Der Ab-

schnitt der Rheinstrasse
in Liestal zwischen Kan-
tonalbankkreuzung und
Schildkreisel wurde
2015/16 durch den Kan-
ton instand gesetzt. Die
Strasse konnte für alle
Verkehrsteilnehmer auf-
gewertet werden. Offen-
bar hatten wir das Glück,
dass hier nicht alle drein-
reden konnten und mit
jedem Strassenabschnitt
Machtpolitik betreiben.

Eine weit gediehene Kompromissvari-
ante gäbe es mit dem «Ertüchtigungs-
projekt» der Bau- und Umweltschutzdi-
rektion auch beim Abschnitt der Rhein-
strasse in Frenkendorf/Füllinsdorf. Die-
se ermöglicht nicht nur eine gut funk-
tionierende und sichere Strasse für alle.
Sie hat zudem den unbestreitbaren
Vorteil, dass die Kosten bereits bekannt
sind. Wie hat Christoph Buser in der
Landratsdebatte zur Rheinstrasse-Initi-
ative gesagt: «Gelingt es nicht, eine Lö-
sung zu finden und die Kosten der In-
itiative herunter zu setzen, wird das
Stimmvolk schon wissen, wie damit
umzugehen ist.»

Die Initiative wird Mehrkosten von «mi-
nimal 20 Millionen» verursachen. So
kann man es in der Abstimmungsbro-
schüre des Regierungsrates nachlesen.
Auch die Kosten für den Gegenvor-
schlag sind ungefähr und ungenau.
Stimmen Sie deshalb getrost zweimal
Nein zum Ausbau der Rheinstrasse!

«Den unkontrollierten Griff in
die Staatskasse verhindern»
Lukas Ott zieht das «ertüchtigte Projekt» vor und empfiehlt deshalb,
ein doppeltes Nein zu Initiative und Gegenvorschlag

Was ist Ihre Meinung?
Diskutieren Sie online mit.

Pro und Kontra

Lukas Ott
Stadtpräsident Liestal (Grüne)

KONTRA
Christoph Buser

FDP-Landrat und Direktor der
Wirtschaftskammer Baselland

PRO

Für ihn sei das Vorgehen von Post-
chefin Susanne Ruoff und ihrer Füh-
rungsgarde nicht nachvollziehbar, er-
klärt der frühere Verwaltungsrat der
Post, Claude Béglé, gegenüber der
«Basler Zeitung». Letzte Woche hatte
der Konzern bekannt gegeben, aus
Spargründen die Basler Hauptpost
schliessen zu wollen, was in der Stadt
grosse Empörung ausgelöst hatte.

Ein schöneres Postgebäude als jenes
in Basel sei ihm in der Schweiz nie be-
gegnet, sagt nun Béglé. Es handle sich
um ein «wunderbares Denkmal». Die
Basler würden sich zu Recht in ihrem
Stolz verletzt fühlen, wenn am Haupt-

sitz in Bern ver-
fügt werde, ein
Bauwerk mit «so
viel architektoni-
schem Wert und
geschichtlichem
Glanz» preiszuge-
ben. Immerhin
schreibe der Post-
konzern jährlich
eine Gewinn-

marge von zehn Prozent, betont der
Waadtländer Unternehmer und CVP-
Nationalrat. Statt nur auf Zahlen und
Rentabilität zu achten, brauche es ein
gewisses Fingerspitzengefühl. (BZ)

Ex-Post-Chef kritisiert Entscheid
Schliessung der Basler Hauptpost

Claude Béglé.
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